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          Betreff Erlass einer Satzung der Stadt Fürth über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) im nordöstlichen Teil des Stadtgebietes im Bereich der geplanten Anschlussstelle Fürth - Steinach zur Bundesautobahn BAB A 73 sowie der geplanten Verbindungsstraße zur Kreisstraße Fü S 4 (Herboldshofer Straße) und zur Steinacher Stra-ße in der Gemarkung Sack und Gemarkung Stadeln.  Hier Erweiterung des Geltungsbereiches I. Beschluss  Gremium Bauausschuss          Datum 21.04.2004  Abstimmungsergebnis mit Mehrheit einst. angen. abgel. Ja- Stimmen Nein- Stimmen Sitzungsteil öffentlich                                 Beschluss 1. Der Bauausschuss nimmt die Ausführungen des Baureferates zustimmend zur Kenntnis. 2. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den Erlass der diesem Beschluss im Entwurf beiliegenden Satzung der Stadt Fürth über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zu beschließen.  II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr.  III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für LA, SpA IV. BvA Fürth,  den 21.04.2004 ________________________ Unterschrift des Vorsitzenden   

 


